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Freitag, 09. Oktober 2015

Amtliche Bekanntmachung  

I. Der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Waldshut-Tiengen und der Gemeinde 
Lauchringen gemäß § 31 Schulgesetz für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 25 des Gesetzes  
über kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg:  

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

zwischen  
der Stadt Waldshut-Tiengen,  

vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Martin Albers  

und  

der Gemeinde Lauchringen,  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Thomas Schäuble 

über die Einrichtung und Unterhaltung einer gemeinsamen 
Grund- und Werkrealschule  

am bisherigen Standort der Hans-Thoma-Schule Tiengen 

Präambel  

Die Stadt Waldshut-Tiengen und die Gemeinde Lauchringen schließen unter Zugrundelegung von § 31 des Schulgesetzes 
für Baden-Württemberg (SchG) sowie von § 25 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg 
(GKZ in derzeit gültiger Fassung) folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung:  

§1  
Gegenstand der Vereinbarung 

(1) Die Stadt Waldshut-Tiengen als Schulträger der Grund- und Werkrealschule Hans-Thoma-Schule am Standort Tiengen 
und die Gemeinde Lauchringen als Schulträger der Werkrealschule am Standort Lauchringen legen die bestehenden Schu-
len zu einer gemeinsamen Schule zusammen.  

Mit der Zusammenlegung beider Schulen zu einer Grund- und Werkrealschule auf unbestimmte Zeit erfüllen die Stadt 
Waldshut-Tiengen und die Gemeinde Lauchringen ihre Pflicht als Schulträger nach § 27 Abs. 2 SchG.  

(2) Die Stadt Waldshut-Tiengen übernimmt ab Beginn des Schuljahres 2015/16 die Trägerschaft der neu gebildeten Schule. 
Der Standort in Tiengen ist Stammschule und die Werkrealschule in Lauchringen ist Außenstelle der neuen Schule.  

(3) Die Gemeinde Lauchringen stellt ihr Schulgebäude in Lauchringen für den Unterricht zur Verfügung. In gleicher Weise 
werden darüber hinaus auch alle für den Schulbetrieb erforderlichen Nebenanlagen, beispielsweise für den Schulsport, zur 
Verfügung gestellt. 

(4) Die Klassen 1 bis 4 und 5 bis 7 werden an der Stammschule in Tiengen geführt. Die Klassen 8 bis 10 werden in der Au-
ßenstelle Lauchringen unterrichtet (horizontale Teilung).  

(5) Die Gremien der Beteiligten haben jeweils in der Gemeinderatssitzung am 24.11.2014 in Tiengen und am 26.11.2014 in 
Lauchringen den Grundsatzbeschluss zur Zusammenlegung unter der Trägerschaft der Stadt Waldshut-Tiengen gefasst.  

§ 2  
Schulbezirke 

Mit dem Zusammenschluss übernimmt die neue Schule den bisherigen Schulbezirk der Grundschule an der Hans-Thoma-
Schule.  

§ 3  
Schulname 

Der Name der neuen Schule wird noch von beiden Gemeinden im Einvernehmen festgelegt. 


